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So sprach der Richter vor grauen Jahren. — die tausend, tausend Jahre
sind vorbei! Wiirde der weisere Richter wohl heute einen andern Urteilspruch
tillen? Ich glaube es kaum. Ist doch der echte Ring nichts anderes als das
Symbol der reinen Nichstenliebe! Lebt sich die Wunderkraft des Ringes nicht
beim grossten Teil der Menschheit im selbstzufriedensten, oft engherzigsten
Egoismus aus? Der uralte goldene Richterspruch kann deshalb heute noch, auch
im erbitterten Klassenkampfe, unsere Devise sein: Die in jedem ruhende gdttliche
Wunderkraft rein und selbstlos im Dienste des bediirftigen, letdenden Bruders
wirken zu lassen. Sie hilft uns am sichersten und tatkriftigsten, eine gliickliche
Lésung der sozialen Frage herbeizufiihren!

(Fortsétzung folgt.)

Die Einbeziehung der Lehrerinnen in die Witwen- und
Waisenstiftung fiir ziircherische Volksschullehrer.
(Fortsetzung.)

Im Auftrage des Regierungsrates ersuchte dann die Erziehungsdirektion
um die Jahreswende die Volksschullehrerinnen noch einmal um Kenntnisgabe
ihrer Stellung zu den neuen Statuten, und zwar mit Namensunterschrift.

Das Formular, das dabei zur Verwendung kam, konnte nur fiir eine Unter-
zeichnung in zustimmendem Sinne verwendet werden. Auch liess der Wortlaut
_ des Zirkulars deutlich erkennen, dass von unserer hochsten Amtsstelle eine
bejahende Antwart: erwartet werde. Die unbefangene Meinungséiusserung wurde
den Lehrerinnen dadurch natiirlich erschwert., Das Resultat der Abstimmung
war folgendes: Von 236 Lehrerinnen lehnten 97 ihren Beitritt zur Stiftung
ab, 82 stimmten zu, 14 machten Vorbehalte und 43 enthielten sich der Stimm-
abgabe,

Der Regierungsrat hat hierauf am 22. Januar 1909 den neuen Statuten
der Stiftung die Genehmigung erteilt unter dem diplomatischen Vorbehalt, dass
die gegenwirtigen Lehrerinnen nicht verpflichtet seien, der Stiftung beizutreten,
wohl aber alle vom 1. Januar 1909 an neu in den Schuldienst tretenden weib-
lichen Lehrkrifte. Im Prinzip war damit die FEinbeziehung der Lehrerinnen
gutgeheissen, wenn auch unter Ausschluss der oppositionell gestimmten Kreise,
gutgeheissen unter denselben Bedingungen, die wir als unbillig und ungerecht
beanstandet hatten. Gerade aber im Hinblick autf unsere jiingsten Kolleginnen,
die beim Eintritt in den Schuldienst nicht in der Lage sind, sich gegen ihre
Einbeziehung in die Stiftung zu wehren, tat das Komitee der Lehrerinnen, dem
in der Lehrerinnenversammlung vom 12. September 1908 Vollmacht erteilt
worden war, zu den im Sinne unserer Antrige an die Synode notwendig
werdenden weitern Schritte, das letzte, was in dieser Angelegenheit getan
werden konnte, um eine Revision der ungiinstigen Statuten zu erwirken. Es
wandte sich an den Kantonsrat und teilte ihm die Bedenken mit, die gegen die
Einbeziehung der Lehrerinnen in die Stiftung unter den von der Synode auf-
gestellter, vom Regierungsrat anerkannten Normen geltend gemacht werden
konnten. Wir machten in unserer Eingabe im besondern autfmerksam auf die
unbilligen Versicherungshedingungen. Fiir den Fall aber, dass der Kantonsrat



die Einbeziehung der Lehrerinnen in die Stiftung beschliesse, wurde das Gesuclr
vestellt, er mochte seinen die Stiftung betreffenden Finanzbeschluss an den Vor-
hehalt kniipfen, dass eine neue Statutenvorlage ausgearbeit werde, die fiir Lehrer
und Lehrerinnen quantitativ gleichwertige Versicherungsleistungen vorsieht.

., Wir geben gerne zu“, heisst es dieser Eingabe, ,dass das Prinzip der
Gleichberechtigung in der Stiftung Ungleichheiten in den einzelnen Beziigen
nicht auschliesst, ja dass sogar in einzelnen Fillen Rentenanspriiche iiherhaupt
nicht geltend gemacht werden konnen. Wir geben ferner zu, dass das Privat-
interesse des Einzelnen sich dem Kollektivinteresse der Gesamtheit unterzuordnen
habe, und dass somit fiir den Wert der Versicherung nicht der Wert der einzelnen
Beziige massgebend ist, sondern das Verhiiltnis der Primie zur Totalitit der
Rentenanspriiche. Ks scheint uns aber, die Stiftung konne nur dann die Ver-
kirperung des Solidarititsgedankens sein, wenn nicht nur bei den Lehrern,
sondern auch bei den Lehrerinnen Rechte und Pflichten einigermassen ins Gleich-
gewicht gebracht werden. Da nun die Lehrerinnen dieselbe Primie (Fr. 80) zu
entrichten haben wie die Lehrer, so dart billigerweise verlangt werden, dass
die Kassenleistungen an die Gesamtheit der Lehrerinnen den Leistungen an die
Gesamtheit der Lehrer entsprechen. Auch die Opferwilligkeit der Lehrer ist ja
bis anhin nur so in die Erscheinung getreten, dass sie sich Statuten unterzogen,
die, wenn auch nicht jedem einzelnen personlich, so doch dem ganzen Kollegium
Kassenleistungen garantierten, deren Wert dank dem Staatsbeitrag den Wert der
Kinzahlungen um ein Betriichtliches iiberstiegen.“

Wir fiihrten, als Ergebnis einer Umschau in der Schweiz und im Aus-
lande an, ,dass reine Witwen- und Waisenkassen das Obligatorium des Beitrittes
nicht auf die weiblichen Mitglieder des Lehrerstandes ausdehnen. Wo Lehrerinnen
zum Beitritt in Lehrerkassen verpflichtet werden, handelt es sich um sogenannte
gemischte Kassen, die ihre Mitglieder nicht nur auf Todesfall, sonder auch auf
Invaliditit und Alter (Pension) versichern. Fehlt bei diesen Kassen die Witwer-
rente, ist also der Lehrer doppelt, die Lehrerin nur einfach versichert, so wird
der Ausgleich auf verschiedene Weise gesucht. Entweder entrichtet die Lehrerin
eine kleinere Priimie, oder es wird die gesetzliche Altersgrenze zum Bezug der
Pension tiefer angesetzt, und zugleich wird ihr hei Anlass des Riicktrittes wegen
Verheiratung ein Teil der Einzahlungen zuriickerstattet. So entrichtet die
st. callische Kasse an austretende Lehrerinnen 50 °/o der gemachten KEin-
zahlungen, die Berner Lehrerversicherungskasse (revidiert 1909) 60 °/, die
Solothurner Rothstiftung 80 °/s, die Pensionskasse der Lehrer und Lehrerinnen
des Kantons Wallis sogar 100 /o der Einlagen nebst Zins zu 4 "%, Diese
Lehrerversicherungskassen funktionieren also fiir die Lehrerinnen gewissermassen
auch als Sparkassen, was bei der Griindung eines eigenen Hausstandes als be-
sondere Wohltat empfunden werden muss. In den Kantonen Neuenburg und Genf
sind Lehrer und Lehrerinnen in ihren Anspriichen grundsitzlich gleichgestellt.:
Neuenburg. Fonds scolaire de Prévovance. Jahresheitrag pro Mitglied Fr. 60.
Alterspension nach 30 Dienstjahren Fr. 800. Bei Todesfall Kapitalsumme von
Fr. 3000, ausbezahlt an die Erben: Kinder (héritiers en ligne directe descen-
dante), Witwe oder Witwer (conjoint survivant), Eltern (héritiers en ligne directe
ascendante), ausnahmsweise auch Seitenverwandte (collatérau). — Genf. Caisse
de Prévoyance des fonctionnaires de l’enseignement primaire. Jahresheitrag pro
Mitglied Fr. 200, wovon der Staat nach den Besoldungsstuten Fr. 80—120
iibernimmt. Altersrente nach 25 Dienstjahren und vom 50. Altersjahre an
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Fr. 1600. Im Todestall Kinder 75 %6, Ehegatte (veuf ou veuve) 50 °/o, Eltern
25 "o der Altersrente.” '

Wir machten insbesondere noch darant aufmerksam, dass, bei aller Ver-
schiedenheit der erwiihnten Kassen, doch allenthalben der gemeinschaftlichen
Versicherung von Lehrern und Lehrerinnen das einfache Prinzip zugrunde liege,
es sollen, entsprechend einer Versicherung auf Gegenseitigkeit, auch die An-
spriiche der Lehrerinnen an die Kasse mit ihren Leistungen iibereinstimmen.

yZwar ist ohne eine Erweiterung des Stiftungszweckes, die iibrigens bereits
durch die neuen Statuten der Stiftung in die Wege geleitet ist, eine quantitativ
gleichwertige Versicherung der Lehrerinnen nicht durchzufiihren. Aber gerade
die wachsende Zahl der Lehrerinnen rechtfertigt das Verlangen, den weiblichen
Stiftungsmitgliedern eine Versicherungsform zu bieten, die ihren persinlichen
Verhiiltnissen ebenso entspricht, wie eine Witwen- und Waisenkasse den Bediirt-
nissen der minnlichen Lehrerschaft In diesem Sinne richteten wir unmittelbar
vor. der Synode ,ein Wort zur Aufklirung an die Synodalen®:

,Bei dem heutigen Stand der Versicherungstechnik sollte es moglich sein, ein
Versicherungssystem zu finden, das allen Beteiligten, Lehrern und Lehrerinnen,
Verheirateten und Unverheirateten, bei gleichen Pflichten eine quantitativ gleich-
wertige Versicherung bietet, wie dies andernorts bei idhnlichen Stiftungen und
Kassen moglich gewesen. Wenn die Lehrerschaft zur Deckung des Defizits
herangezogen werden soll, so kann auch dies nur geschehen im Sinne ganz
gleicher Belastung von Lehrer und Lehrerin.“

Wir glaubten um so mehr auf Entgegenkommen rechnen zu diirfen, als
nicht nur durch den Beitritt von 230 Lehrerinnen die Basis der Stiftung auf
einmal betrichtlich erweitert worden, sondern auch die Tilgung des Defizites,
bei dem sich ja die Lehrerinnen in gleichem Masse beteiligen wollten wie die
Lehrer, fiir absehbare Zeit gesichert worden wiire.

Nach dem beigelegten versicherungstechnischen Gutachten entspricht die
den Lehrerinnen zugesicherte Kinder-, Geschwister- und Mutterrente einer Primie
von Fr. 13.05, die nachtriglich an der Synode zugestande Riickzahlung von
drei Vierteln der eingezahlten Priamien an eine in den Ruhestand getretene
Lehrerin einer Primie von Fr. 15.20. Die erforderlich¢ Gesamtprimie gfiir die
Lehrerinnen betriigt also Dbloss Fr. 28.25. Da aber die zahlreichen Austritte
der Lehrerinnen bei diesen Berechnungen nicht beriicksichtigt werden konnten.
so begniigte sich der Versicherungstechniker, ,darauf hinzuweisen, dass die von
der Stiftung den Lehrerinnen gebotenen Leistungen einer Primie entsprechen,
die um einen sehr erheblichen Betrag kleiner als die Primie von Fr. 28,25 ist.*

Wiihrend also die Stiftung den Verpflichtungen an die Hinterlassenen der
Lehrer nur mit Hiilfe des Staatsheitrages in vollem [Umfange nachzukommen
vermag, fiilhren die Lehrerinnen nicht nur den zu jeder Lehrerinnenpriimie ge-
horenden Staatsbeitrag von Fr. 40 (bei 250 ILehrerinnen eine Summe von
Fr. 10,000) unangetastet der Kasse zu, sondern miissen von ihrer personlichen
Einzahluneg noch mindestens Fr. 50 ohne jegliche Gegenleistung der Stiftung
iiherlassen, die somit an jeder Lehrerinnenprimie einen Gewinn von mindestens
Fr. 90 erzielt.

Das versicherungstechnische Gutachten gab -auch Antwort aut die Frage:
Welche Leistungen miisste die Kasse billigerweise an die weiblichen Mitglieder,
resp. deren Angehirige iibernehmen als Gegenwert der Beitriige? Statt der
Versicherung von Renten an die Hinterlassenen und der Riickvergiitungen bei
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der Pensionierung nimmt der Versicherungstechniker fiir die Lehrerinnen eine
lebenslingliche Versicherung auf den Todesfall, eine eigentliche Lebensversiche-
rung (Sterbekasse) in Aussicht. Da die Lehrerinnen sich bereit erklirt hatten,
gemeinsam mit den Lehrern das finanzielle Gleichgewicht der Stiftung sichern
zu helfen. so wurden die Berechnungen tiir die Priamie von bloss Fr. 80 durch-
gefithrt, in der Meinung, dass der Staatsbeitrag ungeschmilert der Stiftung
iiberlassen wiirde. Fiir diesen Fall ergibt sich eine Sterbesumme von rund
Fr. 4500.

Nun aber traten auch die Lehrer auf den Plan mit einem Rechtsgutachten,
das im Auftrage des Vorstandes der Schulsynode von Prof. Dr. Ziircher ausge-
arbeitet. worden war. Darnach ist § 310 des Unterrichtsgesetzes ohne weiteres
verbindlich auch fiir die Lehrerinnen. Der Sonderstellung, welche bis anhin
die Lebhrerinnen im ziircherischen Schuldienst eingenommen haben, wird Erwih-
nung getan (,Die Lehrerinnen, welché sich verheirateten, schieden damit aus
demn Lehrerstande aus®“), aber dessen ungeachtet entspricht der Versicherungs-
zwang ,dem Prinzip der formalen Gleichheit vor dem Gesetz“. In ihrer Ein-
gabe haben die Lehrerinnen darauf hingewiesen, dass es im Jahr 1859, als die
fragliche Gesetzesbestimmung aufgestellt wurde, im Kanton Ziirich noch keine
staatlich angestellten Lehrerinnen gab, dass also auch die Anwendung von § 310
auf die Lehrerinnen vom Gesetzgeber schwerlich beabsichtigt war. Dieser An-
sicht gegeniiber betont das Ziirchersche Gutachten:

,0esetz ist, was der Gesetzgeber ausgesprochen hat und nicht das, was
er moglicherweise tiir einen Fall, den er nicht vorausgesehen, normiert hitte,
wenn er den Fall ins Auge gefasst.“

,Dura lex sed lex (ein hartes Gesetz, aber eben (esetz) miissen sich die-
jenigen sagen, welche die Sache tragisch nehmen.®

Im besondern wendet sich das Gutachten noch gegen die Auffassung, dass
fiir die Lehrerinnen das Totale der Rentenanspriiche gesondert berechnet werden
diirfe. Dies sei ebenso unstatthaft, als Gruppen (Curien) der Ledigen, Verhei-
rateten und der Verwitweten auszuscheiden und fiir sie gesondert die Verlust-
und Gewinnchancen gegeniiber der Stiftung zu berechnen. Uns scheint aber,
es bestehe tatsichlich .innerhalb der Stiftung eine besondere Curie der Lehrer-
innen, Insofern ja fiir sie andere Kassenleistungen (Mutter- und Geschwisterrente)
als fiir die Lehrer vorgesehen sind. Da somit dem gesetzgeberischen Willen
von 1859 mit Riicksicht auf die Lehrerinnen ein anderer Inhalt gegeben, so
scheint uns auch die Frage berechtigt, ob der ursdichliche Zusammenhang
zwischen Beitrittspflicht und Rentenberechtigung, wie er fiir die Lehrer von
jeher bestand, aueh fiir die neuen Mitglieder, die Lehrerinnen gewahrt worden
sei. Kin weiteres Gutachten, ausgestellt von der staatswissenschaftlichen Fa-
kultit der Hochschule, kam zu dem Schlusse, dass die neuen Kredite, welche
die Reorganisation der Stiftung vom Staate erfordert, zur Volksabstimmung ge-
bracht werden miissten, da sie die von der Verfassung vorgesehene Héhe iiber-
schreiten. Um die gefihrlichen Klippen des Referendums zu umschiffen, hat die
Regierung folgenden Ausweg getunden: Der Staatsbeitrag an die Priamie wurde
von Fr. 40 aut 34 reduziert und, in Wiedererwiigung des Beschlusses vom
19. Januar, die Einbeziehung séimtlicher Lehrerinnen, also auch der schon im
Amte befindlichen, beschlossen.

Nachdem sich Regierungsrat und Staatsrechnungspriitfungskommission auf
die Vorlage geeinigt hatten, war kaum noch zu erwarten, dass sich fiir die
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Eingabe der Lehrerinnen im Kantonsrat eine Mehrheit zeigen werde. In der
Tat hat der Kantonsrat in seiner Sitzung vom 20. September mit 113 gegen
53 Stimmen Eintreten auf die Vorlage beschlossen und dann auch die erforder-
lichen Kredite bewilligt. Immerhin kam in der Eintretensdebatte der den ILeh-
rerinnen giinstige Standpunkt mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck.

Dr. Wettstein begriindet, auch als Vertreter ciner Anzahl Lehrer, die mit
der vorgesehenen Behandlung der Lehrerinnen nicht einverstanden seien, seinen
Ordnungsantrag: Der Regierungsrat wird eingeladen, eine neue Vorlage zu unter-
breiten, in der darauf Riicksicht genommen wird, dass die Leistungen der Kasse
an die weiblichen Mitglieder zu ihren Zahlungen in ein richtiges Verhiltnis
gesetzt werden. ,Die ganze Idee der Kasse ist diejenige der Versicherung.
Es muss ein peinliches Gefiihl fiir die Lehrer sein, von den Lehrerinnen die-
selben Beitrdge zu verlangen, ilmen aber das Aquivalent hiefiir zu entziehen.*

Oberst Richard unterstiitzt den Riickweisungsantrag grundsitzlich, aber
mit anderer Begriindung. Er verlangt, dass die Witwen- und Waisenkasse fiir
Volksschullehrer mit derjenigen der Geistlichen und hohern Lehrer, sowie der-
jenigen fiir Verwaltungs- und Gerichtsheamten aut Grund umfassender Reorgahi-
sation vereinigt werde. Mit der Einbeziehung der Lehrerinnen in die Stiftung
kann er sich nicht einverstanden erkliren.

,In dem Gutachten Ziircher ist fiir die Begriindung der Zulissigkeit dieses
Vorgehens viel Scharfsinn aufgeboten worden. Mich hat es nicht iiberzeugt,
und ich werde das Gefiihl nicht los, dass hier etwas in das Unterrichtsgesetz
hineininterpretiert wird, was nicht darin steht. Denn es ist sinnwidrig, Lehrer-
innen an einer Witwenstiftung zu beteiligen und ungerecht, weil ihnen fiir ihre
Leistungen kein Aquivalent geboten wird. Mit dem Obligatorium fiir die Lehrer-
innen wird nicht bezweckt, von der Stiftung einen ihr unrechtmiissic drohenden
Verlust abzuwenden, sondern ihr einen Gewinn zuzuwenden, der ihr nicht ge-
hort.«

Pfarrer Pfliiger ist grundsiitzlich mit Richard cinverstanden. [ Es ist eine
Ungeheuerlichkeit, die Lehrerinnen in eine Witwenstiftung einzubeziehen. Eine
eigentimliche Anwendungsform der Nolidaritit ist es, wenn sich die einen aut
Kosten der andern Vorteile verschaffen wollen, fiir die sie ihnen keine Gegen-
leistungen gewiihren.

Stadtrat Dr. Kldti beantragt, die Leistungen der Stiftung an die Lehrer-
innen entweder zu verbessern oder aut das Obligatorium fiir die Lehrerinnen zu
verzichten.

Bei Anlass der Bewilligung der Kredite, am 2. Oktober, wurde die ganze
Frage noch einmal aufgerollt und zur Wiedererwiigung gestellt.

Nationalrat Greulich hat die f’bel'zeugung, dass die Lehrerinnen verge-
waltigt werden. Alle Reden von Solidaritdt und Kollegialitit hiilfen iiber diese
Tatsache nicht hinweg. Denn es tehle ftiir die Lehrerinpen das Versicherungs-
objekt. Der Einwand, dass die Lehrerinnen mehr und mehr die Lehrer ver-
dringten, sei nicht stichhaltig, denn die Zahl der Lehrer nehme ja doch tat-
siichlich zu. Der Lehrerschaft solle ja gewiss geholfen werden, aber nicht auf
Kosten der Lehrerinnen, die nicht denselben und auch keinen idquivalenten Ver-
sicherungsgegenstand hitten. ,Wenn die Gemeinden verpflichtet werden kinnten,
Lehrerinnen auch - nach ihrer Verheiratung im Schuldienste zu behalten, und
wenn das Genussrecht von der Witwe aut den Witwer iibertragen wiirde, wobei
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Staat und Gemeinden gewiss nicht schlechter filhren, dann erst wiren die Lehrer-
innen ihren minnlichen Kollegen gleichgestellt.“

Rektor Schurter betont, dass in keinem Kanton der Schweiz, auch nicht
im Auslande, Lehrerinnen Milglieder solcher Stiftungen oder Versicherungen
seien, Mindestens Fr. 11,000 miissten sich die ILebrerinnen noch iiber die frei-
willige Quote zur Beseiticung des Defizits vom Lohne abziehen lassen. Dass
ihnen etwas mehr gegeben wird, mussten sie erst erkiimpfen; sie sind bereit,
an das Defizit der Stiftung beizutragen, fiir die weitere Primienzahlung ver-
langen sie nur entsprechende Gegenleistung.

Alle Riickweisungsantrige und auch die Antrige auf Differenzierung der
Priamien fiir die Lehrerinnen (Dr. Schmidt Fr. 60, Nationalrat Greulich Fr. 40)
begegneten dem Einwand, dass die Ausarbeitung einer neuen Vorlage die Ange-
legenheit auf unbestimmte Zeit verzigern, damit aber auch den Hinterlassenen
von Lehrern die zeitgemisse Erhohung der Rente, deren Notwendigkeit ja ge-
wiss von keiner Seite bestritten wurde, noch auf Jahre vielleicht vorenthalten
wiirde. Der Rat war offenbar der Meinung. die Angelegenheit diirfe nicht mehr
linger hinausgeschoben werden. Um so bedauerlicher ist es, dass die Schul-
synode von 1908 den Antrag der Lehrerinnen verworfen hat. In der Zeit eines
Jahres wire es bei gutem Willen gewiss miglich gewesen, eine Vorlage auszu-
arbeiten, die den berechtigten Forderungen der Lehrerinnen entsprochen hitte,
und es ist keine Frage, dass der Kantonsrat einer solchen Vorlage zugestimmt
hitte, auch wenn dadurch die Tilgung des Defizites verzigert worden wire.
Wohl im Bewusstsein, dass den Lehrerinnen gegeniiber noch eine Schuld abzu-
tragen und ein Unrecht gutzumachen sei, erteilte der Kantonsrat aut Antrag
von Nationalrat Bissegger trotz der KEinsprache einiger Lehrerkantonsrite dem
Regierungsrat den Auftrag, in zehn Jahren eine Revision der auf die Lehrer-
innen beziiglichen Bestimmungen vorzunehmen und dariiber dem Kantonsrat
Bericht und Antrag einzubringen. :

In den zugunsten der Vorlage abgegebenen Voten der Herren Dr. Escher,
Prisident der Staatsrechnungspriifungskommission, Regierungsrat Ernst, Ober-
gerichtsprisident Strauli, Primarlehrer Debrunner, Sekundarlehrer Hardmeier
und Biber traten neue Gesichtspunkte zur Beurteilung der ¥rage nur insofern
zutage, als -auf das Ziirchersche Gutachten Bezug genommen werden konnte.
Im wesentlichen kehrten die gleichen Argumente wieder, wie sie schon im amt-
lichen Schulblatt vom 1. Mai 1908 in einem Exposé des Herrn Sekundarlehrer
Gubler in Andelfingen, sowie in den Kapitelsversammlungen und an der Schul-
svnode geltend gemacht worden. Dass im Ratssaal nur der minnliche Teil der
Bevilkerung eine direkte Vertretung hat, kam der minnlichen Lehrerschaft zu-
gute. Die Lehrerkantonsrite konnten in nachdriicklichster Weise fiir deren
Interessen eintreten.

Wenn wir heute, da der Kantonsrat seine Entscheidung bereits getroften,
doch noch auf die einzelnen fiir das Obligatorium ins Feld gefiihrten Argumente
niher eintreten, so lassen wir uns dabei von der Erwigung leiten, dass auch
anderwirts die Lehrerinnen diesen Versicherungsfragen mehr und mehr ihre
Aufmerksamkeit zuwenden werden. Hat der Kanton Ziirich seine Lehrerinnen
zwangsweise in eine fiir sie so unvorteilhafte Stiftung einbezogen, so ist nicht
ausgeschlossen, dass dieses Beispiel den Ausbau der ILehrer- und Lehrerinnen-
Versicherungskassen anderer Kantone in ungiinstiger Weise beeinflusse. Und
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schliesslich ist die ganze Frage von prinzipieller Bedeutung fiir die gesamte
berufstitige Frauenwelt. Der Versicherungsgedanke dringt ja immer mehr in
die breiten Schichten des Volkes, und immer zahlreicher schliessen sich ganze
Berufsgruppen zum Zwecke gegenseitiger Versicherung zusammen.

(Fortsetzung folgt.)

Die Midcheniortbildungsschule.

Von E, Zehnder, St, Gallen.

In Jahrhunderte langem Ringen, Streben, und Arbeiten, nach unzihligen
Opfern an Zeit, Geld und Kraft hat die Schweiz ihr Volksschulwesen auf eine
Ntufe der Leistungstihigkeit zu heben gewusst, welche den weitgehendsten An-
spriichen gerecht zu werden sucht. Schulpaliste zu Stadt und Land, eine Leh-
rerschaft, welche mit dem ,Schulmeister von Jeremias Gotthelf nur dem
Namen nach noch verwandt ist, und ein Volk, bereit, stets neue Opfer zu bringen,
um im edlen Wettstreit aller Vilker nicht zuriickzubleiben.

Und nun trotz all dieser riesenhaften Anstrengungen fiir den Ausbau der
Volksschule wissen wir, dass das Gebiude noch nicht fertig ist, da unser immer
komplizierter werdendes Leben das Ideal der Bildung einerseits stets hoher und
hoher hinauf hebt, anderseits alle Krifte des Menschen in hochster Steigerung
notwendig sind zur Bezwingung der so rasch gestiegenen Anspriiche auf allen
Arbeitsgebieten. 2 :

Daher der Ruf nach der Fortbildungsschule, welche den in der Alltags-
schule nur halbreit gewordenen jungen Menschen in seinen empfinglichsten
Lebensjahren weiter entwickeln soll in der Richtung der Intelligenz, des Charakters
und des Willens, der persénlichen und der biirgerlichen Tiichtigkeit.

Erlassen Sie mir, des langen und breiten iiber die Zeitverhiltnisse zu
reden, welche der Fortbildungsschule rufen. Das ist nitig gegeniiber Laien,
nicht aber in einer Lehrerversammlung. Dass die Fortbildungsschule notwendig
ist, dariiber herrscht unter uns keine Meinungsverschiedenheit, und damit ist
auch die erste Frage des Diskussionsschemas beantwortet.

Denn, wenn es iiberhaupt Fortbildungsschulen bhraucht, so ist es gewiss
selbstverstindlich, dass es auch solche fiir Midchen geben muss, schon in
Anbetracht des Umstandes, dass abgesehen vom Handarbeiten, die Volksschule
den Midchen wohl noch viel weniger, als den Knaben. das gibt, was sie spiter
speziell brauchen. Denn der Lehrplan der oftentlichen Schule ist zumeist auf
die Knaben zurechtgeschnitten. Wenn wir im allgemeinen der Frage der Méidchen-
bildung mit etwas mehr Feinsiun gegeniibertreten wiirden, als das auch jetzt noch
gewdhnlich geschieht miissten wir uns sagen, dass eine sehr sorgtfiltige Midchen-
Schulbildung und Midchen-Fortbildung ganz besonders notwendig sind, weil es
ein Vorratschopfen fiir viele Jahre hinaus bedeuten muss, fiir jene Jahre, wo
dem grossten Teil der Frauen infolge der intensiven Anspriiche ihrer Familien-
ptlichten wenig Zeit zur Weiterbildung bleibt, withrend sie dem Manne tiglich
zustromt, entweder in seinem Berufs- oder doch in seinem Biirgerleben.



	Die Einbeziehung der Lehrerinnen in die Witwen- und Waisenstiftung für zürcherische Volksschullehrer : (Fortsetzung)

